
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/10/31 5Ob620/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1989

Norm

ABGB §956

ABGB §1073

Rechtssatz

Auch ein Vorkaufsrecht versagt als Sicherung des Beschenkten auf den Todesfall, wenn nicht durch eine besondere

Verabredung andere Veräußerungsarten dem Kau8all gleichgestellt wurden und daher bei etwa einer Schenkung des

Vorkaufsrecht gar nicht zum Tragen kommt.
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